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Wer oder was ist 

denn das?



Wir laden Sie ein

zu einer kleinen Erkundungsreise

in die Welt des Rechtspflegers.



Berufsbild

Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger gehören dem 

gehobenen Justizdienst an. 



Berufsbild

Sie sind vor allem in der

ordentlichen Gerichtsbarkeit

und

in den Staatsanwaltschaften

tätig.



Berufsbild

Bei Gericht nehmen sie vor allem 

Aufgaben wahr, die früher von 

Richterinnen und Richtern 

zu erledigen waren.



Berufsbild

Wie Richterinnen und Richter 

erledigen sie ihre Aufgaben frei von

Weisungen Dienstvorgesetzter; 

sie sind somit sachlich unabhängig.



Berufsbild

Dadurch unterscheidet sich die

Tätigkeit der Rechtspflegerinnen und

Rechtspfleger ganz entscheidend von

derjenigen der meisten anderen 

Beamtinnen und Beamten.



Berufsbild

Rechtspfleger/innen bereiten also nicht

etwa den Richter/innen irgendwelche

Entscheidungen vor.

Sie entscheiden vielmehr selbst!



Berufsbild

Von Rechtspfleger/innen bearbeitete

Vorgänge müssen daher auch nicht

von anderen abgezeichnet werden.

Sie unterzeichnen selbst!



Berufsbild

Als selbständiges Organ der

Rechtspflege sind sie folglich

nur an Recht und Gesetz

gebunden.



Berufsbild

Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger

bezeichnet man daher als 

die zweite Säule der dritten Gewalt .



Berufsbild

Die Aufgaben sind 

überaus vielfältig und 

anspruchsvoll.



Berufsbild

Die eigenverantwortliche Erfüllung 

der anspruchsvollen Aufgaben

setzt bestimmte Eigenschaften

sowie spezifischeFähigkeiten

voraus:



Eigenschaften

rUrteilskraft

rVerantwortungsbewusstsein

rEntschlussfähigkeit 

rUnbeeinflussbarkeit

rEinfühlungsvermögen

rHilfsbereitschaft im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten



Fähigkeiten

rSelbständige Erfassung, Ordnung und 
Klärung von Lebenssachverhalten

rVerständnis für wirtschaftliche, soziale und 
rechtspolitische Zusammenhänge

rAnalyse und Lösung von Rechtsfragen

rEigenständige Aneignung neuer 
Rechtskenntnisse



Fähigkeiten

rOrganisationsgeschick beim gesetz-
mäßigen Betreiben gerichtlicher Verfahren

rTreffen sachgerechter Entscheidungen

rEinfühlsamer und effektiver Umgang mit 
dem Publikumsverkehr



Aufgabenbereiche

Grundbuchsachen

Eintragung und Löschung u.a. von

rGrundstücks-, Wohnungs-, Teileigentum

rHypotheken und Grundschulden

rErbbau- und Wohnungsrechten

rDienstbarkeiten (z.B.: Wegerechte)

rNießbrauch



Aufgabenbereiche

Nachlasssachen

rEröffnung von Testamenten

rBeurkundung von Erbscheinsanträgen

rErteilung von Erbscheinen bei gesetzlicher 
und testamentarischer Erbfolge

rBestellung und Überwachung von 
Nachlasspflegern für unbekannte Erben 



Aufgabenbereiche

Betreuungssachen

rAmtseinführung und Überwachung von 
Betreuern

rAnforderung und Kontrolle von Berichten 
und Rechnungslegungen der Betreuer

rGenehmigung vielfältiger Rechtsgeschäfte, 
wie z.B.: Kontoabhebungen, Wohnungs -
kündigungen, Geldanlagen, Abschluss von 
Heimverträgen  



Aufgabenbereiche

Registersachen

rFührung des Vereins-, Genossenschafts-
und großer Teile des Handelsregisters

rDabei insbesondere die Eintragung von

üOffenen Handels-, 
Kommanditgesellschaften

üKaufleuten mit ihrer Firma

üAus- und Eintritten von Gesellschaftern

üGeschäftsführern, Prokuristen



Aufgabenbereiche

Zwangsvollstreckungssachen

rZwangsversteigerung von Grundstücken

üLeitung von Gerichtsterminen in 
eigener Verantwortung

rZwangsverwaltung von Grundstücken

rPfändung von Forderungen und Rechten, 

z.B. Lohnforderungen, Kontopfändungen

rGewährung von Pfändungsschutz



Aufgabenbereiche

Insolvenzverfahren

rDurchführung von Privat- und 
Unternehmensinsolvenzverfahren

rDabei u. a. auch

üLeitung von Gläubigerversammlungen

üÜberwachung von Insolvenzverwaltern



Aufgabenbereiche

Strafvollstreckung

rRechtspfleger bei den Staatsanwaltschaften 
sorgen für die ordnungsgemäße Durch -
setzung der vom Richter verhängten Geld-
und Freiheitsstrafen

rLadung der Verurteilten zum Haftantritt 

rRechtspfleger sind hier allerdings ebenso 
weisungsgebunden wie Staatsanwälte


